
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen bittet um Beantwortung folgender Anfrage
„Zaun mit Stacheldraht in Waldgebiet“. Mit einer schriftlichen Beantwortung unserer
Anfrage sind wir einverstanden.

Anfrage

In der vergangenen Legislaturperiode hat die Stadtratsfraktion
von Bündnis 90/Die Grünen Bedenken zu einem etwa zweiein-
halb  Meter  hohen Zaun mit  Stacheldraht  im Waldgebiet  zwi-
schen "In den Hilswiesen" und "Biedersbergweg" angemeldet
und um Klärung gebeten. 

Herr Mathias vom Umweltamt der Kreisstadt Neunkirchen kam
diesbezüglich zum Ergebnis, dass ein entsprechender Zaun im
Außenbereich  aus  Umweltgesichtspunkten  nicht  zulässig  sei.
Das Umweltamt werde den Hinweis an die zuständige Stelle im
Landkreis weiterleiten. 

Nach Informationen eines Bürgers habe sich an dem geschil-
derten Sachverhalt jedoch bis heute nichts geändert. 

Zäune sind im Wald und in der freien Landschaft grundsätzlich
verboten. Stacheldraht stellt zudem eine Gefahr für Menschen
und Tiere da. Insbesondere nachts jagende Eulen sowie Was-
servögel sind stark betroffen.
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Vor diesem Hintergrund fragen wir die Stadtverwaltung

1. Wann ist die Kreisstadt Neunkirchen ihrer Zusage nachgekom-
men und hat den entsprechenden Sachverhalt an die zuständi-
ge  Stelle  weitergeleitet?  Bitte  die  zuständige  Stelle  und  das
konkrete Datum nennen.

2. Zu  welcher  Bewertung  ist  die  zuständige  Stelle  gekommen?
Was unternahm die zuständige Stelle zur Entfernung des offen-
sichtlich rechtswidrigen Zauns?

3. Wie bewertet die Kreisstadt Neunkirchen die Bewertung der zu-
ständigen Stelle und ihr Handeln?

4. Was unternimmt die Kreisstadt Neunkirchen zur Entfernung des
Zaunes, da die zuständige Stelle scheinbar bis heute nicht aktiv
geworden ist? 

5. Wie stellt die Kreisstadt Neunkirchen sicher, dass vom Stachel-
draht keine Gefahren für Menschen, insbesondere für spielende
Kinder ausgeht?

6. Wie stellt die Kreisstadt Neunkirchen sicher, dass nachts jagen-
de Vögel  sowie  die  Wasservögel  des  angrenzenden Teiches
dem Stacheldraht nicht zum Opfer fallen? Bitte die einzelnen
Maßnahmen aufschlüsseln. 
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